
Sponsoringleistungen, Spenden, Schenkungen und Werbezuwendungen 
 
Ressort: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 
 

1 2 3 4 5 6 

Organisationseinheit 
(Referat oder nach-
geordnete Behörde) 

Name des Gebers Geldleistung/  Bezeich-
nung der Sach- oder 
Dienstleistung 

S= Sponsoring 
SP= Spende 

Sch= Schenkung 
W= Werbezuwen- 

dung 

Wert    €     Hinweis zur Verwendung 

LBZB Hannover Aktion Kindertraum 
gGmbH                      
Pfarrlandplatz 4                       
30451 Hannover 
 

Geldleistung SP 5.900,00 € Geldspende zur Förderung der tiergestützten 
Pädagogik 
 

LBZB Hannover Carl-Heinrich-Koch-Stif-
tung 
Rühmkorffstr.18 
30163 Hannover 
 

Geldleistung SP 30.000,00 € Geldspende zur Unterstützung der Arbeit der 
Schule des LBZB sowie Förderung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in Schule und 
Freizeit  
 

LBZH Braunschweig Büttnersche Stiftung 
Holzminden  

Geldleistung SP 2.556,46 € Essengelder für bedürftige Schüler  

LBZH Osnabrück Musik&Kunstschule der 
Stadt Osnabrück  

Einsatz einer Musikpäda-
gogin  

S 1.750,00 € Musikalisches Orientierungsangebot („Musik-
werkstatt“) für Schüler/-innen der  1. und 2 . 
Klassen im Umfang von jeweils einer Unter-
richtsstunde wöchentlich in den Schuljahren 
2014/2015 und 2015/2016 

LBZH Oldenburg Freundeskreis des 
LBZH Oldenburg 

Geldleistung S 1.000,00 € Basketball-AG 

 
Hinweise: 
    

 Veröffentlicht werden Sponsoringleistungen (Nr. 8.1 Antikorruptionsrichtlinie), Werbezuwendungen (Nr. 8.2 Antikorruptionsrichtlinie), 
Spenden und mäzenatische Schenkungen (Nr. 8.3 Antikorruptionsrichtlinie) mit einem Wert ab 1.000 Euro. 

 Bei juristischen Personen ist es ausreichend, wenn zum Namen oder der Bezeichnung der Institution die Ortsangabe in der Spalte 2 an-
gegeben wird. 


